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Die Abgeordneten zum Nationalrat SRB und Freunde haben am 

7.6.1990 unter Nr. 5649/J an mich eine schriftliche parlamentari­

sche Anfrage betreffend "übergriffe der Polizei und Gendarmerie 

<Bericht im "Tiroler Kurier" vom 7.11.1989)" gerichtet, die fol-­

genden Wortlaut hat: 

"1. Wie lautet der Polizeibericht über nachstehend mit Datum, 

Opfer und Ortsangabe bezeichneten Vorfall? 

2. Wurde gegen in diesen Vorfall verwickelte Beamte Strafanzeige 

erstattet? 

3. Falls Strafverfahren gegen in den Vorfall verwickelte Beamte 

stattfanden, wie endeten diese Verfahren in erster, wie in zwei­

ter Instanz? 

4. Falls es rechtskräftige Verurteilungen von in diese Verfahren 

verwickelte Beamte gab, welche dienstrechtlichen Konsequenzen 

wurden gezogen? 

5. Falls es zu Versetzungen von Beamten kam, in welche Kommissari­

ate bzw Gendarmerieposten erfolgten diese? 
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6. Wurden gegen den Beschwerdeführer in Zusammenhang mit der 

Strafanzeige gegen in den Vorfall verwickelte Beamten strafrecht­

liche Schritte eingeleitet? 

7. Bejahendenfalls: Nach welchen Bestimmungen des Strafgesetzbu­

ches wurden strafrechtliche Schritte gegen den Beschwerdeführer 

eingeleitet? 

Vorfall: März 1988. Der "Tiroler Kurier" berichtet in der Ausgabe 

vom 7.11.1989: "Gendarm freigesprochen". Ein norwegischer Ferien­

gast berichtet: "Ich bekam vier Schläge mit dem Gummiknüppel und 

mUßte mit auf den Posten." 

Ort: Sl. Anton am Arlberg." 

Diese Anfrage. beantworte ich wie fölgt: 

Wie schon im Vorjahr in vergleichbaren Anfragen behaupten Sie 

neuerlich, daß Beschwerdefälle, die sich auf Mißhandlungen durch 

Organe der Sicherheitsexekutive beziehen, von einem internen 

Bürgerservice geprüft werden; außerdem würden Mißhandlungen von 

den Sicherheitsbehörden gedeckt, von den Staatsanwaltschaften 

nicht verfolgt und von den Gerichten nicht geahndet. 

Ich muß Sie daher zum wiederholten Male darauf hinweisen, daß die 

einschlägigen gesetZlichen Bestimmungen der Strafprozeßordnung 

die Sicherheitsbehörden dazu verpflichten, Anzeigen an den 

Staatsanwalt zu erstatten. Nur die Anklagebehörde befindet dar­

über, ob im Einzelfall ein Strafverfahren eingeleitet wird oder 

nicht. Der im Art. 90 Abs. 2 B-VG normierte Anklagegrundsatz h~t 
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dieses System verfassungsgesetzlich festgeschrieben. Strafrecht­

lich relevante Vorwürfe gegen Organe der Sicherheitsexekutive 

werden daher jetzt und auch in Zukunft von Staatsanwalt und 

Strafgericht überprüft werden. 

Zur Frage einer externen Kontrolle strafrechtlich nicht relevan­

ter Beschwerdevorbringen verweise ich darauf, daß die dem Natio­

nalrat zugegangene, aber nicht mehr behandelte Regierungsvorlage 

eines Sicherheitspolizeigesetzes (1316 der Blg. zu den Sten.Prot. 

des NR XVII.GP), eine solche Kontrolle vorsah: Bürger; die sich 

von einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes pflichlwid­

rig behandelt fühlen und mit der von der Dienstbehörde auf Grund 

einer Aufsichtsbeschwerde getroffenen Feststellung nicht zufrie­

den sind, sollten die ab 1. Jänner 1991 in ganz Österreich einge­

richteten unabhängigen Verwaltungssenate anrufen können. An die­

ser Vorstellung einer externen Beschwerdekontrolle werde ich 

festhalten. 

Zur Behauptung, die Strafverfolgungsbehörden seien bei strafrecht­

lich relevanten Vorwürfen gegen Organe des öffentlichen Sicher­

heitsdienstes weitgehend inaktiv, weise ich darauf hin, daß - von 

Ihnen offenbar unbemerkt - die Volksanwaltschaft in ihrem 12. 

Bericht die Feststellung getroffen hat, daß im Falle von Mißhand­

lungsvorwürfen die "objektiv erforderlichen sicherheitsbehördli­

chen Erhebungen durchgeführt werden". Darüber hinaus mache ich 

Sie - zum wiederholten Male - darauf aufmerksam, daß die Staatsan­

waltschaften nach einer im Jahre 1988 vom Bundesminister für 

Justiz getroffenen und von mir gebilligten Entscheidung angewie­

sen wurden, in Fällen, in denen Anzeigen nicht offenbar haltlos 

sind, gerichtliche Vorerhebungen zu veranlassen. Es ist somit 

davon auszugehen, daß es in all diesen Fällen zum Tätigwerden 

eines unabhängigen Richters kommt, womit auch eine jener Forderun 

gen erfüllt ist, die von Amnesty International erhoben worden 

sind. 
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Schließlich muß ich aber auch anläßlich dieser Anfrage darauf 

hinweisen, daß für Beamte, gegen die der Vorwurf erhoben wurde, 

sie hätten si6h in Ausübung ihfes Dienstes einer Mißhandlung 

schuldig gemacht, der in der Verfassung (Art. 6 Abs. 2 EMRK) 

verankerte Grundsatz der Unschuldsvermutung gilt, sodaß bis zum 

Beweis des Gegenteils von ihrer Schuldlosigkeit auszugehen ist. 

Im einzelnen führe ich zur vorliegenden Anfrage aus: 

In einer im Wege der österreichischen Botschaft in Os10 vor?,e­

brachten Beschwerde führte ein norwegischer Staatsangehöriger 

Klage darüber, daß er am 26.3.1988 in St. Anton am Ar1berg von 

einem Gendarmeriebeamten vier Schläge mit einem Gummiknüppel 

verabreicht bekommen habe. Weiters habe ihm ein Gendarmeriebeam­

ter bei der anschließenden Vernehmung am Gendarmerieposten mit 

der flachen Hand einen schwachen Schlag gegen jede Ohrenregion 

versetzt. Außerdem sei ihm sein Paß weggenommen und erst am näch­

sten Tage wieder ausgefolgt worden und er habe sich an den folgen­

den Tagen auf der Dienststelle melden müssen. 

Ja. 

Rechtskräftiger Freispruch in erster Instanz. 
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Im Hinblick auf die Beantwortung der Frage 3. entfallen weitere 

Ausführungen. 

Versetzungen erfolgten nicht. 

Gegen den Beschwerdeführer wurden keine strafrechtlichen Schritte 

eingeleitet. 
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